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Gottfried Martens

Der Rettungsversuch
Zur Unterzeichnung der „Gemeinsamen Erklaärung zur

Rechtfertigungslehre” in Augsbur
ber cdhie Entstehung und den Inhalt der „„‚Gemeinsamen Erklärung ZUur1

Rechtfertigungslehre  99] ist in den „Lutherischen Beiträgen‘ bereıts usführ-
ıch berichtet worden.“ Die darın geäußerte ermutung, der Lutherische Welt-
bund” werde be1l se1ner Ratssıtzung 1m Juni 9098 entscheıden, daß der
krıtiıschen und ablehnenden Voten dUus ein1ıgen der Mitgliedskirchen eın AUS-

reichender Konsens innerhalb der Weltbundkirchen vorliege, daß dıe Er-
klärung VoN se1ıten des LWB unterschrieben werden könne“*, bestätigte sıch
bald darauf: ach eıner ausführlıchen Diskussion nahm der Rat des LWB die

Dıenstag, dem Jun1ı 998, einstimmı1g an nachdem gemä der In-
terpretation des LWB 01% der Mitgliedskirchen, dıe sıch ZUT geäußert
hatten, dieser zugestimmt hatten®. Der Generalsekretär des LWB, Dr. shmael
Noko, fejerte di1eses Abstimmungsergebnı1s als „einen historischen ugen-
IC für uUuNsecCIC beıden Kırchen und als eın bedeutendes Moment für dıe Kın-
heıt innerhalb des Luthertums’””.

Schlien damıt der gemeiınsamen Unterzeichnung der Urcel Kır-
chen nıchts mehr 1m Wege stehen, folgte schon wenı1ge JTage späater dıe

Im folgenden
Vgl die Dokumentationen in Lutherische eıträge (1998) FS -163 und 8S8- 95, azu
Gottfried Martens: Eın ökumenischer Fortschritt? Anmerkungen ZUr ‘“(Gemeılhnsamen ä-

Iung ZUuT Rechtfertigungslehre”, In Lutherische eıträge (1998) S.164- 8 / (1ım folgenden:
artens, Fortschrıtt).
Im folgenden: LWB
Vgl artens, Fortschritt, 68 Dıie Voten ein1ger Mitgliedskırchen des 1 WR wurden €e1
offenbar sehr weitgehend „MteErpretert.. So we1iß Heike Schmoll, Auf Schleichwegen Würt-
emberg beschäftigt sıch och eıinmal mıit der Rechtfertigungslehre, ıIn Frankfurter ge-
meılne Zeıtung FAZ), 2.17.1999, (1m folgenden: Schmaoll, Schleichwege) davon
berichten, daß „sowohl dıe Antwort der württembergischen Synode auf die Anfrage des 1LWR
ach den UÜbereinstimmungen ın der Rechtfertigungslehre und den Verwerfungen des
Irıienter Konzıls als auch die Stellungnahme der hannoverschen Synode in ent zunächst als
‚Neın‘ und ann urc massıve Intervention VOIN leitenden Vertretern beıder KIr-
chen doch och als Zustimmung gebucht wurden‘‘“. Dietrich Blaufuß, Evangelisch-katholi-
sche Geheimdiplomatıe In Fortsetzung, ıIn FAZ, 8.6.1999 E (1im folgenden: Blaufuß,
Geheimdiplomatie außert sehr {fen Sal  on daß der LWB dıe früheren Stellungnahmen der
lutherischen Kırchen ZUu1 als ‚Zustimmung‘ ihr ausgab, grenzt Fälschung
Vgl LW  v. -Pressemeldung Nr.12/98 (zu finden 1im nterne unte:

http://www.lutheranworld.org/news/councg 2.html)
Vgl LWB Press Release No. 7/98 (zu finden 1m Internet
http://www.lutheranworld.org/news/counce 7.html).
LWB-Pressemeldung Nr. 3/98 (ZU finden 1im nterne! un

http://www.lutheranworld.org/news/councg]
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große Ernüchterung Ausgerechnet Gedenktag des Augsburger Bekennt-
n1SSseS, dem Z Jun1ı 1998, veröffentlichte der Päpstlıche Kat für die Orde-
IUNg der Einheıt der Chrısten dıe offizıelle ‚„Antwort der Katholische Kırche
auf dıie (Gemeinsame rklärung zwıschen der Katholische Kırche und dem
Lutherischen un! über dıe Rechtfertigungslehre””®,  295 dıe auf evangelı-
scher Seıte, VOTI em be1 denen, dıe sıch für dıe Annahme der 1n ıhren
eigenen Kırchen stark emacht hatten, erhebliche Enttäuschung hervorrIief.
In unerwartet deutliıcher Weıse bringt der Vatıkan darın ZU Ausdruck, daß
65 in der rage der Rechtfertigungslehre zwıschen Lutheranern und rÖöm1l1-
schen Katholıken durchaus noch trennende Unterschıede g1bt, dıe „Nıcht

29alle, W1e in Nr. behauptet wiırd, wechselseıtig mıteinander vereiınbar
sind. Von Sr betont die Antwort OMmMs 7 Wal 1n eiıner einleıtenden „Erklä-
rung‘, die „Feststellung, dalß CS ‚einen Konsens In Grundwahrheıten der
Rechtfertigungslehre’ g bt”, N richtig'*; der in der zentraler Stelle
gemachten Behauptung, daß dıe in dieser rklärung vorgelegte Tre der Iu-
therischen Kırchen nıcht VON den Verurteilungen des Iriıenter Konzıls SC
troffen werde, VEeEIMaS S1e jedoch nıcht zuzustimmen. DIies wırd 1mM Tolgen-
den in der Antwort OMs unftfer der Überschrift „Präziısıerungen inhaltlıch
1n einerel VOIN Punkten erläutert:

DIe „größten Schwierigkeiten  »11 hat Rom mıt den Ausführungen der
über das „Sünderseın des Gerechtfertigten”, 1öst doch „VOmMm katholıschen
Standpunkt her schon alleın dıe Überschrift Erstaunen aus.  12 In er en-
heıt stellt dıe römische Seıite fest, daß CcE Formel ‚zugle1ıc Gierechter und
Sünder S WIEe S1e Anfang VON Nr. 29 erklärt wıird (Br ist Sahnz gerecht,
we1l Gott 1hm Urc Wort und Sakrament seiıne un verg1bt264  Gottfried Martens  große Ernüchterung: Ausgerechnet am Gedenktag des Augsburger Bekennt-  nisses, dem 25. Juni 1998, veröffentlichte der Päpstliche Rat für die Förde-  rung der Einheit der Christen die offizielle „Antwort der Katholischen Kirche  auf die Gemeinsame Erklärung zwischen der Katholischen Kirche und dem  Lutherischen Weltbund über die Rechtfertigungslehre”*, die auf evangeli-  scher Seite, vor allem bei denen, die sich für die Annahme der GE in ihren  eigenen Kirchen stark gemacht hatten, erhebliche Enttäuschung hervorrief.  In unerwartet deutlicher Weise bringt der Vatikan darin zum Ausdruck, daß  es in der Frage der Rechtfertigungslehre zwischen Lutheranern und römi-  schen Katholiken durchaus noch trennende Unterschiede gibt, die „nicht  229  alle, wie in Nr. 40 behauptet wird, wechselseitig miteinander vereinbar  sind. Von daher betont die Antwort Roms zwar in einer einleitenden „Erklä-  rung”, die „Feststellung, daß es ‚einen Konsens in Grundwahrheiten der  Rechtfertigungslehre‘ gibt”, sei richtig!®; der in der GE an zentraler Stelle  gemachten Behauptung, daß die in dieser Erklärung vorgelegte Lehre der lu-  therischen Kirchen nicht von den Verurteilungen des Trienter Konzils ge-  troffen werde, vermag sie jedoch nicht zuzustimmen. Dies wird im folgen-  den in der Antwort Roms unter der Überschrift „Präzisierungen” inhaltlich  in einer Reihe von Punkten erläutert:  Die „größten Schwierigkeiten”'! hat Rom mit den Ausführungen der GE  über das „Sündersein des Gerechtfertigten”, löst doch „vom katholischen  Standpunkt her schon allein die Überschrift Erstaunen aus.”'? In aller Offen-  heit stellt die römische Seite fest, daß „die Formel ‚zugleich Gerechter und  Sünder‘ so, wie sie am Anfang von Nr. 29 erklärt wird (‚Er ist ganz gerecht,  weil Gott ihm durch Wort und Sakrament seine Sünde vergibt ... In Blick auf  sich selbst aber erkennt er ..., daß er zugleich ganz Sünder bleibt, daß die  Sünde noch in ihm wohnt ...‘), für Katholiken nicht annehmbar  2213  ist. Von  daher „gibt es Schwierigkeiten mit der Aussage, diese Lehre ... sei ... nicht  von den Anathemata (Verurteilungen) der tridentinischen Dekrete über die  Ursünde und die Rechtfertigung betroffen.””'*  „Eine weitere Schwierigkeit”'® liegt für Rom in der kriteriologischen  Funktion der Rechtfertigungslehre: In der GE sei „ein klarer Unterschied in  bezug auf die Bedeutung” erkennbar, „welche die Rechtfertigungslehre für  Katholiken und Lutheraner als Kriterium für das Leben und die Praxis der  Kirche hat”’.!°  8  Der Text ist zu finden in der epd-Dokumentation 27a/98, S.1-3 (im folgenden: Antwort).  9  Antwort Nr. 5, S. 3.  10  Antwort — Erklärung, S.1.  11  Antwort Nr. 1, 5. 1.  R  Ebd  13  Ebd  14  Ebd  15  Antwort Nr.2, S.1.  16  EbdIn 1C auf
sıch selbst aber erkennt daß CI zugle1ıc SahzZ Sünder bleıbt, dalß dıie
un noch In ıhm wohnt für Katholıken nıcht annehmbar371)3 ist: Von
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VOIl den Anathemata (Verurteilungen) der trıdentinıschen Dekrete über dıe
Ursünde und die Rechtfertigung betroffen.”!*

„Eıne welıltere Schwierigkeit””” 1eg für Rom 1n der krıteriologıschen
Funktion der Rechtfertigungslehre: In der se1 „eIn klarer Unterschie 1n
ezug auf dıe Bedeutung erkennbar, „welche cdie Rechtfertigungslehre für
Katholıken und Lutheraner als Kriıteriıum für das en und die Prax1ıs der
Kırche hat’’.16

Der Text ist finden In der epd-Dokumentation S (im folgenden: ntwor!
Antwort Nr. 5
ntwort rklärung,
ntwort Nr. I
Ebd

13 Ebd
Ebd

15 ntwort Nr.2,
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In einem drıtten un wendet sıch dıe Antwort Roms kritisch .dıe

Verwendung des USdruCKSs ‚METE pDassive *”” in der und betont dagegen
dıe Bedeutung der cooperatıo. Die Behauptung der G ‘9 (jottes Gnadengabe
blıebe unabhängı1g VON menschlıcher Mitwirkung, dürfe „nıcht in dem
Sınne, daß dıie Rechtfertigung ohne Miıtwiırkung des Menschen erfolgen kön-
ne  27 verstanden werden.!' Erneut betont dıe Antwort OMSs hlier dıe römische
TE VOIN der „inneren Verwandlung des Menschen  2718 be1l der Rechtferti-
guNg, dıe S1e bereıts 1im Zusammenhang mıt der TEr lutherischen
„sımul lustus zl peccator” herausgestellt hatte

In einem vierten un kritisıert dıe Antwort OMS, daß In der
nıg auf das Sakrament der Buße eingegangen Sse1; CS werde hıer nıcht „auf

2719alle265  Der Rettungsversuch  In einem dritten Punkt wendet sich die Antwort Roms kritisch gegen „die  Verwendung des Ausdrucks ‚mere passive“ in der GE und betont dagegen  die Bedeutung der cooperatio. Die Behauptung der GE, Gottes Gnadengabe  bliebe unabhängig von menschlicher Mitwirkung, dürfe „nicht ... in dem  Sinne, daß die Rechtfertigung ohne Mitwirkung des Menschen erfolgen kön-  ne”, verstanden werden.!’ Erneut betont die Antwort Roms hier die römische  Lehre von der „inneren Verwandlung des Menschen””'* bei der Rechtferti-  gung, die sie bereits im Zusammenhang mit der Kritik am lutherischen  „simul iustus et peccator” herausgestellt hatte.  In einem vierten Punkt kritisiert die Antwort Roms, daß in der GE zu we-  nig auf das Sakrament der Buße eingegangen sei; es werde hier nicht „auf  »19  alle ... Aspekte ... ausreichend hingewiesen.  Kritisch äußert sich Rom schließlich auch zu der ekklesiologischen Rele-  vanz der Erklärung des LWB: So sehr dessen Anstrengungen, „durch Kon-  sultation der Synoden den ‚magnus consensus‘ zu erreichen, um seiner Un-  terschrift echten kirchlichen Wert zu geben”, anerkannt werden, „bleibt al-  lerdings die Frage der tatsächlichen Autorität eines solchen synodalen  Konsenses, heute aber auch in Zukunft, im Leben und in der Lehre der luthe-  rischen Gemeinschaft.  »”20  So befremdlich der kirchliche Umgangsstil Roms auch sein mag, die ge-  äußerte Kritik an der GE erst zu solch einem späten Zeitpunkt vorzubringen  und damit ja gleichermaßen den eigenen Kommissionsmitgliedern, die bei der  Erstellung der GE mitwirkten, in den Rücken zu fallen und die Bemühungen  der lutherischen Bischöfe um die Annahme der GE zu desavouieren, so sehr  wird man der inhaltlichen Kritik Roms an der GE doch weitgehend zustimmen  müssen: Die Frage, worin denn die Wirklichkeit der Rechtfertigung bestehe,  die Frage der Rechtfertigung nach der Erstrechtfertigung — vor allem auch im  Zusammenhang der Frage nach dem Bußsakrament —, das Konkupis-  zenzverständnis, die Bedeutung der Mitwirkung des Menschen im Rechtfer-  tigungsgeschehen, die Frage nach der kriteriologischen Funktion der Recht-  fertigungslehre und schließlich auch „das ekklesiologische Ungleichge-  wicht”?! — eben dies waren auch die entscheidenden Punkte, die in der Stel-  lungnahme der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche zur GE an-  gesprochen worden waren.”  17  Antwort Nr.3, S.2.  18  Ebd  19  Antwort Nr.4, S.2.  20  Antwort Nr.6, S.3 (in der epd-Dokumentation findet sich der Druckfehler: „heute abend auch  in Zukunft ...”); man beachte, daß die Antwort Roms bewußt vermeidet, von der lutherischen  Kirche als Kirche zu reden!  21  Stellungnahme der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche zur „Gemeinsamen Er-  klärung zur Rechtfertigungslehre” (Römisch-katholische Kirche — Lutherischer Weltbund),  in: Lutherische Beiträge 3 (1998) S.188-195 (im folgenden: Stellungnahme) S.193.  22  Vgl. Stellungnahme, vor allem S.189ff.Aspekte265  Der Rettungsversuch  In einem dritten Punkt wendet sich die Antwort Roms kritisch gegen „die  Verwendung des Ausdrucks ‚mere passive“ in der GE und betont dagegen  die Bedeutung der cooperatio. Die Behauptung der GE, Gottes Gnadengabe  bliebe unabhängig von menschlicher Mitwirkung, dürfe „nicht ... in dem  Sinne, daß die Rechtfertigung ohne Mitwirkung des Menschen erfolgen kön-  ne”, verstanden werden.!’ Erneut betont die Antwort Roms hier die römische  Lehre von der „inneren Verwandlung des Menschen””'* bei der Rechtferti-  gung, die sie bereits im Zusammenhang mit der Kritik am lutherischen  „simul iustus et peccator” herausgestellt hatte.  In einem vierten Punkt kritisiert die Antwort Roms, daß in der GE zu we-  nig auf das Sakrament der Buße eingegangen sei; es werde hier nicht „auf  »19  alle ... Aspekte ... ausreichend hingewiesen.  Kritisch äußert sich Rom schließlich auch zu der ekklesiologischen Rele-  vanz der Erklärung des LWB: So sehr dessen Anstrengungen, „durch Kon-  sultation der Synoden den ‚magnus consensus‘ zu erreichen, um seiner Un-  terschrift echten kirchlichen Wert zu geben”, anerkannt werden, „bleibt al-  lerdings die Frage der tatsächlichen Autorität eines solchen synodalen  Konsenses, heute aber auch in Zukunft, im Leben und in der Lehre der luthe-  rischen Gemeinschaft.  »”20  So befremdlich der kirchliche Umgangsstil Roms auch sein mag, die ge-  äußerte Kritik an der GE erst zu solch einem späten Zeitpunkt vorzubringen  und damit ja gleichermaßen den eigenen Kommissionsmitgliedern, die bei der  Erstellung der GE mitwirkten, in den Rücken zu fallen und die Bemühungen  der lutherischen Bischöfe um die Annahme der GE zu desavouieren, so sehr  wird man der inhaltlichen Kritik Roms an der GE doch weitgehend zustimmen  müssen: Die Frage, worin denn die Wirklichkeit der Rechtfertigung bestehe,  die Frage der Rechtfertigung nach der Erstrechtfertigung — vor allem auch im  Zusammenhang der Frage nach dem Bußsakrament —, das Konkupis-  zenzverständnis, die Bedeutung der Mitwirkung des Menschen im Rechtfer-  tigungsgeschehen, die Frage nach der kriteriologischen Funktion der Recht-  fertigungslehre und schließlich auch „das ekklesiologische Ungleichge-  wicht”?! — eben dies waren auch die entscheidenden Punkte, die in der Stel-  lungnahme der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche zur GE an-  gesprochen worden waren.”  17  Antwort Nr.3, S.2.  18  Ebd  19  Antwort Nr.4, S.2.  20  Antwort Nr.6, S.3 (in der epd-Dokumentation findet sich der Druckfehler: „heute abend auch  in Zukunft ...”); man beachte, daß die Antwort Roms bewußt vermeidet, von der lutherischen  Kirche als Kirche zu reden!  21  Stellungnahme der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche zur „Gemeinsamen Er-  klärung zur Rechtfertigungslehre” (Römisch-katholische Kirche — Lutherischer Weltbund),  in: Lutherische Beiträge 3 (1998) S.188-195 (im folgenden: Stellungnahme) S.193.  22  Vgl. Stellungnahme, vor allem S.189ff.ausreichend hingewılesen.
Krıitisch außert sıch Rom schlheblic auch der ekklesiologischen Rele-

Vanlz der rklärung des LW  w So csehr dessen Anstrengungen, urc Kon-
sultatıon der Synoden den ‚Magnus CONsensus‘ erreichen, seiner Un:
terschriıft echten kırchlichen Wert geben’, anerkannt werden, „ble1bt al-
lerdings dıe rage der tatsächlıchen Autorıtät eines olchen synodalen
Konsenses, heute aber auch in Zukunft, 1mM en und in der Tre dere-
rischen Gemeinschaft. >7°2()

So befremdlıc der kırchliche Umgangsstı Roms auch se1n INag, dıe SC-
außerte WET: der erst SOIC einem späten Zeıtpunkt vorzubringen
und damıt Ja gleichermaßen den eigenen Kommissionsmitgliedern, dıe be1l der
Erstellung der mitwiırkten, In den Rücken fallen und die emühungen
der lutherischen 1ScChoOolfe dıe Annahme der desavouleren, csehr
ırd INan der inhaltlıchen Krıtik OMsSs der doch weıtgehend zustimmen
MUSsenN: DDIie rage, worın denn dıe Wirklichkeıit der Rechtfertigung bestehe.,
dıe rage der Rechtfertigung nach der Erstrechtfertigung VOT em auch 1mM
/usammenhang der rage nach dem ußsakrament das KonkupIis-
zenzverständnıs, dıie Bedeutung der Miıtwiırkung des Menschen 1mM eCc  er-
tiıgungsgeschehen, dıe rage nach der kriteriologıschen Funktion der echt-
fertigungslehre und schlıeB”lıc auch ‚„„das ekklesiologische Ungleichge-
wicht””?! eben dıes auch dıe entscheidenden Punkte, dıie In der Stel-
lungnahme der Selbständıgen Evangelisch-Lutherischen Kırche Z -

gesprochen worden waren.““
V ntwort Nr.3,
18 Ebd
19 ntwort Nr.4,

Antwort Nr.6, S.3 (in der epd-Dokumentatıon fıiındet sıch der Druckfehler: ‚heute en auch
In Zukunft} [an beachte, daß dıie ntwort Koms bewußt vermeı1det, VO!  — der lutherischen
Kırche als Kırche reden!
Stellungnahme der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kırche ZUr „„Gemeinsamen HTr-
klärung ZU1 Rechtfertigungslehre” (Römisch-katholische Kırche Lutherischer Weltbund),
ın Lutherische eıträge (1998) 6.188-195 (1im folgenden: Stellungnahme) S.193

Vgl Stellungnahme, VOT em S.189ff.
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DIie Betroffenheit der Verantwortlichen auf seıten des LWB über das Vor-
gehen des Vatıkans und den Inhalt seiner Antwort Wl groß Der (ijeneralse-
kretär des LWB versuchte In einer Pressemitteijlung noch selben JTage der
Veröffentlichung der Antwort OMmMSs WAar dıe Posıtıva der rklärung Ooms
besonders In den Vordergrund stellen; dıe „Bestätigung eilines ‚Konsenses
ıIn den Grundwahrheiten‘ In ezug auTtf dıe Rechtfertigungslehre” sSe1 „eEIn
wichtiger Schriutt VOorwarts, Was die Bezıehungen zwıschen uUunNnseIen Kırchen
betrifft.”’> ugleıc gab S: jedoch in ezug auftf dıe rage der Lehrver-
urteilungen offen ICH erkenne ın der römısch-katholischen Antwort, daß
In wesentlıchen Punkten Vorbehalte angemeldet werden: somıt ist dıe Basıs,
auf der geme1insam erklärt werden könnte., daß dıe gegenseıltigen Lehr-
verurteilungen der Reformationszeıt nıcht mehr treffen, unklar geworden.”“*
och deutliıcher außerte sıch der Leıitende Bıschof der Horst
Hırschler, der sıch In Sanz besonderer Welse für dıe Annahme der In Se1-
1918 Landeskırche eingesetzt hatte, In einer Presseerklärung VO 28 Jun1ı 998
ZUT Antwort Roms Er bezeichnete als „überraschend, e m1 Uu-

drücken”, ‚„„daß der Vatıkan In Punkten, dıe für das lutherische Verständnis
der Rechtfertigung fundamental SInd, 1U  — plötzlıch hınter dıe Aussage der
Gemeinsamen Erklärung zurückgeht266  Gottfried Martens  Die Betroffenheit der Verantwortlichen auf seiten des LWB über das Vor-  gehen des Vatikans und den Inhalt seiner Antwort war groß. Der Generalse-  kretär des LWB versuchte in einer Pressemitteilung noch am selben Tage der  Veröffentlichung der Antwort Roms zwar die Positiva der Erklärung Roms  besonders in den Vordergrund zu stellen; die „Bestätigung eines ‚Konsenses  in den Grundwahrheiten‘ in bezug auf die Rechtfertigungslehre” sei „ein  wichtiger Schritt vorwärts, was die Beziehungen zwischen unseren Kirchen  betrifft.””* Zugleich gab er jedoch in bezug auf die Frage der Lehrver-  urteilungen offen zu: „Ich erkenne in der römisch-katholischen Antwort, daß  in wesentlichen Punkten Vorbehalte angemeldet werden; somit ist die Basis,  auf der gemeinsam erklärt werden könnte, daß die gegenseitigen Lehr-  verurteilungen der Reformationszeit nicht mehr treffen, unklar geworden.””*  Noch deutlicher äußerte sich der Leitende Bischof der VELKD, Horst  Hirschler, der sich in ganz besonderer Weise für die Annahme der GE in sei-  ner Landeskirche eingesetzt hatte, in einer Presseerklärung vom 28. Juni 1998  zur Antwort Roms. Er bezeichnete es als „überraschend, um es milde auszu-  drücken”, „daß der Vatikan in Punkten, die für das lutherische Verständnis  der Rechtfertigung fundamental sind, nun plötzlich hinter die Aussage der  Gemeinsamen Erklärung zurückgeht ... Dies sei von römisch-katholischer  Seite in den bisherigen Gesprächen über die gemeinsame Erklärung nie auch  nur angedeutet worden.” Wörtlich fügte er hinzu: „Es ist eine schwerwie-  gende Änderung dadurch eingetreten, daß der Vatikan der Aussage der Ge-  meinsamen Erklärung, daß die Lehrverurteilungen von Trient den lutheri-  schen Gesprächspartner hinsichtlich der dargelegten Lehre nicht mehr tref-  fen, nicht in allen Punkten gefolgt ist. Wenn nicht offizielle Interpretationen  von römisch-katholischer Seite das zurechtrücken, ist das Ziel der Gemein-  samen Erklärung noch nicht erreicht.””?®  Mit dem Hinweis auf mögliche „offizielle Interpretationen von römisch-  katholischer Seite” zeigte Hirschler zugleich aber auch einen möglichen Aus-  weg aus dem entstandenen Dilemma auf, der bald darauf dann auch tatsäch-  lich beschritten wurde: In einem Brief vom 30. Juli 1998 an Dr. Noko lieferte  Kardinal Cassidy, der Vorsitzende des Päpstlichen Rates für die Förderung  der Einheit der Christen, eine erstaunliche Interpretation der Antwort vom  25. Juni: Er verweist in diesem Brief darauf, daß „nur die Erklärung als sol-  che strenggenommen als eine Antwort auf die Frage, die die Gemeinsame  Erklärung aufwirft, verstanden werden” kann, „und diese Antwort ist klar  23 Die Pressemitteilung ist nachzulesen in der epd-Dokumentation 27a/98, S.4.  24 Ebd.  25 Noch emotionaler klingt die Pressemitteilung der EKD vom 17. Juli 1998: „Unseren katho-  lischen Freunden sagen wir: Wir bleiben zusammen. Wir lassen uns von unseren katholi-  schen Mit-Christen weder trennen noch entfernen — auch nicht durch Signale aus dem Vati-  kan, die alte Lehrverurteilungen bekräftigen.”DIes sSe1 VOI römisch-katholischer
Seıite In den bısherigen Gesprächen über die gemeiınsame rklärung nıe auch
1U angedeutet worden.” Wörtlich ügte 61 hiınzu: „ES ist eine schwerwiıie-
gende Anderung dadurch eingetreten, da der Vatıkan der Aussage der (Jje-
melınsamen Erklärung, daß dıe Lehrverurteilungen VOIN Trient den uther1-
schen Gesprächspartner hinsıchtlich der dargelegten re nıcht mehr tref-
fen, nıcht in en Punkten gefolgt ist Wenn nıcht offizıelle Interpretationen
VON römiıisch-katholischer Seılte das zurechtrücken, ist das Ziel der (Gemein-

rklärung noch nıcht erreicht ”>
Mıiıt dem Hınwels auf möglıche ‚offizielle Interpretationen VON römisch-

katholischer Seıite’” zeıgte Hiırschler zugleic aber auch einen möglıchen Aus-
WCE N dem entstandenen Dılemma auf. der bald darauf dann auch atsäch-
iıch beschritten wurde: In einem TIeE VO Juh 99% Dr. oko heferte
ardına. Cassıdy, der Vorsitzende des Päpstlichen Rates für dıe Förderung
der Einheit der Christen, eine erstaunlıche Interpretation der Antwort VO
Z Junı: Er verwelst in diesem rTIe darauf, dalß „NUr dıie Erklärung als sol-
che Strenggenommen als eıne Antwort auf dıe rage, dıe dıe Gemeinsame
Erklärung aufwiırft, verstanden werden” kann, „und diese Antwort ist klar

23 Die Pressemitteilung ist nachzulesen in der epd-Dokumentation
Ebd

25 och emotionaler Klıngt dıe Pressemitteilung der EK I) VO Julı 99% „Unseren O=
ischen Freunden WITF: Wır Jleiben Wır lassen uns VON unseren katholıi-
cschen Miıt-Christen weder TeENNenN och entfernen auch NnıIC Ürc S1ıgnale dus dem atı-
kan, dıe alte Lehrverurteilungen Dekräftigen.”
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und völlıg eindeutig: S o1bt einen Konsens In Grundwahrheıten der
Rechtfertigungslehre Der zweıte Teıl der katholıschen Antwort hat einen
völlıg anderen Stellenwert”. Die oben referierten „Präzisierungen” ın der
Antwort OMS werden nunmehr VO Cassıdy dahingehend interpretiert,
„„daß unbeschadet der In diesem Dokument erreichten fundamentalen ber-
einstiımmungen welıteres tudıum 1im 1C auftf einzelne, wen1ige Punkte NOTL-

wendıg ist  27 uch konkrete ‚„Verbesserungsvorschläge” unterbreıtet Cassıdy
in dıiıesem Zusammenhang: Im 1NDIl1c auf die rage des „„SIMU. 1ustus el

peccator” regt CI „„KÖönnte dieser wichtige un nıcht Hrece eine uther1-
sche Darstellung ehoben werden, dıe den ungewöhnlıchen eDrauc des
Wortes) un In diıesem Kontext erklärt, wodurch das Wort seinen NOTIMNA-

len Charakter eiıner willentlichen und freiwıllıgen Opposıtıon (ott
verhert?” Sovıel <1bt ardına. Cassıdy dann allerdings doch A „daß dıie
Katholısche Kırche nıcht ohne welıteres tudıum und weıtere Klarstellungen
kategor1sc erklären kann, da dıe TE VO ‚sımul 1ustus ef peccator‘
nıcht länger die Verurteilung auf sich zıieht.” Dennoch stellt G1 abschließen
fest a  SI glaube ich 1m ınklang mıt dem uUbDblıchen orgehen in olchen
Fällen, W1e CS häufig 1mM 378 auf fejerliıche Zustimmungen 1im internationa-
len Bereıich gehandhabt wırd, daß dıe erreichte Übereinstimmung und dıe
atur der Präzısıerungen der Katholischen Kırche erlaubt, dıie (GGemeinsa-

Erklärung ohne Verzögerung und in eigener Integrität unterzeichnen.”
Eben diesen Weg konnte und wollte der LWB jedoch angesichts der

sachlıchen Eınwände dıe G 9 W1e S1e In der ntwort OMmMsSs VOoO 25
Junı formulıert worden nıcht gehen“ und dies pricht für iıhn! In der
Tat hätte eine Unterzeichnung der ohne weıltere Abklärungen der VON

Rom angesprochenen Punkte eine „Beerdigung erster Klasse” dieser Ge-
melınsamen Erklärung dargestellt. iıne Neuaufnahme der Gespräche In den
kritischen Punkten W äal unausweichlıch. el standen die Verantwortlichen
des LWB VOT einem doppelten Problem Zum eınen mußten sS1e versuchen,
dıe römısche 111 den Aussagen der aufzunehmen, ohne dıe rgeb-
Nnısse der desavouleren. /Zum anderen jedoch tellte sıch dıe rage, In
welcher orm dıe Miıtgliıedskırchen des LWB den welteren Beratungen
und einer möglıchen Verabschiedung VonNn dıe ergänzenden Erklärungen
beteiligt werden könnten und sollten, oder ob dies gaNZ dem Exekutivkomıi-
tee des LWB überlassen werden sollte In der letzteren rage entschied sıch
der LW energischer Einsprüche aus einıgen Miıtgliıedskırchen afür,
ein ergänzendes Papıer ohne erneute Konsultatıon der Mitgliıedskirchen, W1e

26 SOS65 In eıner VO' Exekutivkomitee des LWB verabschiedeten „Erklärung ZU Prozeß
der GemeiLnsamen Erklärung VO' November 998 ‚„„Das Exekutivkomıitee stellt eın
ausdrückliches Interesse fest, gewährleılsten, daß eine eventuelle gemeiınsame Unterzeich-
NUuNg [1UI stattfinden kann, WEeNnNn beiderseıts inıgung darüber besteht, W as unterzeichnet
wıird.” (Pressemeldung 1Im nterne http://www.lutheranworld.org/news/1 61 e  mMl;
1m folgenden: Erklärung).
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diese be1l der Verabschiedung der selbst erfolgt WAaäl, erarbeiten.“' Idie
ekklesiologıische Problematı dieses Vorgehens ist e1 natürlıch unüber-
sehbar In welcher Oorm ann der LWB als Kırche Lehrentscheidungen für
dıe einzelnen Mitgliıedskırchen treffen ?S

I)as rgebnıs der Gespräche den kriıtiıschen Punkten der G 9 dıe 1m
November 998 begannen“”, wurde schlıeblıc Jun1 999 der Offent-
1C  e1! vorgestellt: Es esteht dUus einer „.Gemeiınsamen offiziellen Feststel-
lung des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kırche” und einem
„Anhang Ann  ?

Die offizielle Feststellung esteht AdUS$ dre1 Punkten, deren erster und
wichtigster dıe Bekräftigung der Aussage VOoN Nr. 41 der ist, daß dıe in
der vorgelegte Tre der lutherischen Kırchen nıcht VO den Verurteıijlun-
SCH des Iriıenter Konzıls getroffen wırd W as iın der Antwort Ooms VO

etzten Jahr Ja in Z weıfel SCZOLCNH worden W äl. Dıiese Behauptung, ‚„„‚daß dıe
früheren gegenseıtigen Lehrverurteilungen dıe re der Dıalogpartner, WIEe

1etrıc Blaufuß, Geheimdıiplomatıe SEa spricht hinsıichtlic der Erarbeitung des Papıers
ohl nıcht SanzZ nrecht VOIN evangelisch-katholıscher „Geheimdiplomatie In Fortset-
zung“, zumal Schmoll, Schleichwege S.4 davon berıichtet, daß selbst Bischof Hırschler Öf-
enttUıc davon geredet habe, ‚„„‚daß dıe Verabschiedung auf Schleichwegen doch och gelun-
SCHl se1  &. Vgl hlerzu auch dıe scharfe ılı diesem orgehen des LW  “ VONN Karl-Her-
Iannn Kandler und den Theologieprofessoren Ingolf a  eri un! einnar: Schwarz, wıe
S16 In idea-Spektrum 1r.372 ‚August S69 referljert wiırd.

28 Vgl hilerzu Blaufuß, Geheimdıiplomatıe AA ‚„‚Man wundert sıch [1UI ber die Dreistigkeit,
mıiıt der der 1LW  w Kırche spielt‘. Auf lutherischer Seıte jedenfalls ann der LWR nıcht
unterzeichnen. Er braucht hlıerfür ein eindeutiges andat der iıhn beauftragenden Miıtglıeds-
kirchen Dieses andat 1eg nıcht VO!]  Z Unterschreibt der LWB dennoch, ann bestätigt sıch
VonNn selbst die Bezweiıflung der Legalıtät lutherischer synodaler Entscheidungsprozesse, und
die ote AUs$s dem Vatıkan VO! Juni1 998 behält auch diesem un iıhre Gültigkeıt.“
Wiıe auf den Synoden mıt diesem Papıer praktısch uUumMSCSXangcCh wird, schıldert Schmoll,
Schleichwege In ezug auf dıie württembergische Synode sehr eindrücklıch So wurde
der 5Synode erstaunlicherweise versichert, ‚„der Annex der Feststellung mıiıt den theologischen
Erläuterungen werde Sar nıcht unterschrıieben, obwohl UTrC| das Zusatzdokument el
NCN Bestandte1 der Gemeinsamen rklärung wird. Der LWB habe darauf geachtet,

der Annex VonNn lutherischer Seıte in dem Rahmen bleibe, den dıe gesetzt habe, der
daß are Einsıichten der lutherischen Bekenntnisschriften aufnehme, hıeß VOIL der Syn-
ode.  nn Daß 168 ohl aum eıne zutreitende Schilderung des Sachverhalts ist, hat unlängst
auch ardına) KRatzınger, eıner der Mıtverfasser der Gemeihmsamen Feststellung und des An-
angs, In einem Interview mıt der ıtalıenıschen Zeıitschrı z g107n1” eutlic gemacht,
WENNn lobend feststellt, in dieser Gemeilnsamen Feststellung se1l INnan ber dıe „WITKl1C!
hınaus"“ gekommen In dem Siınne, daß sıch dıe Lutheraner miıt ihrer Tre den Lehren des
Irıdentinums angepaßt hätten (zıtıert be1l Albrecht Beutel Das Luthertum kennt eın zentra-
les Lehramt, in FAL, 0.8.1999, S.6 ım folgenden: Beutel, Lehramt|).
Vgl hierzu den lext der „Erklärung” VO' November 998 „Dıe rage wurde diskutiert,
ob Inan sıch angesichts der 1Im Juniı abgegebenen Stellungnahmen auf eine kurze /Zusatzer-
klärung einıgen könnte, In der verdeutlicht wiırd, WIe die Gemeinsame Erklärung VON beıden
Seıten hne Eınschränkung unterzeichnet werden könnte.”
Vgl hierzu die Dokumentation der „Feststellung” und des „Anhangs” in dieser Ausgabe der
„Lutherischen Beıträge” auf den S6 .259-262
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S1e in der Geme1lLnsamen Erklärung dargelegt wird, nıcht treffen”?!, wırd
Uurc den „Anhan fundıert, in dem Ader In der Gemelnsamen Erklärung
erreichte Konsens weıter erläutert  39732 wIird. Darüber hınaus verpflichten sıch
e1! Dıalogpartner, sıch ‚„„Um eın weiterreichendes geme1insames Verständ-
N1IS der Rechtfertigungslehre  2733 bemühen Daß der bisher erzielte Konsens
1Ur eine begrenzte Reichweıite hat, wırd damıt indıirekt angedeutet.

Der Anhang selber esteht daQus vier Punkten, wobeıl deren zweıter in füntf
Unterpunkte aufgegliedert ist und dıe wesentlichen In der ntwort Roms
gesprochenen Kontroverspunkte noch einmal aufgreıft. Während der einle1-
tende un NUTr noch einmal dıe Geltung der Aussagen der hın-
sichtlıch der Lehrverurteilungen bekräftigt, pricht der drıtte dıe rage der
kriteriologischen Funktion der Rechtfertigungslehre und der vierte dıe rage
der Autoriıtät kiırchlicher Entscheidungsverfahren

In den fünf Unterpunkten beım ersten Durchlesen manch Posıtives
auf: Gemeinsam können .„„Lutheraner und Katholıken den Chrısten als
sımul IUSEWUS el verstehen”*, Rechtfertigung geschıeht „alleın urc
Glauben’>, Römer 3,28 wırd als Belegstelle eingebracht, daß der Mensch
„unabhängı1g VOIN Werken” gerechtfertigt WILGE das Endgericht, das In

beharrlıch ausgeblendet worden WATrL, wiıird nunmehr thematısıert, und
gleich dre1 Stellen wırd auf ussagen der Konkordienforme. verwlesen.
Insofern kann 111all der Feststellung Werner ans zustımmen, dıe habe

2973°MNTrC diıesen Anhang „eine theologische Vertiefung rıfahren
Schaut 111all sıch dıe ussagen des Anhangs jedoch 1im einzelnen d  5

erkennt 111all nıcht NUT dieselben ungeklärten theologischen robleme, auftf
dıe bereıts 1m 1INDI1IC auf dıe selber hingewıesen werden mußte, INan

muß vielmehr eine deutlıche Verschiebung zugunsten der in der Antwort
OMsSs VO 25 Junı 99 angesprochenen nlıegen konstatıeren. Iies ist
deutlichsten be1 der Behandlung des „sımul 1ustus ef peccator” wahrzuneh-
INCIN, das Rom Ja dıe „größten Schwierigkeiten  22738 bereıtet hatte Hıer wırd 1mM
„Anhang VO  —; seıten der Lutheraner noch nıcht einmal mehr der Versuch
ernommen, dıe Verankerung des Gerechtseins des Sünders 1105 in Wort
und Sakrament sıch Rom Ja verständlicherweıse sehr gestoßen
hatte einzubringen; vielmehr wırd das VOIN Rom eingeforderte trıdenti-
nısche Verständnis der Wirklichkeir der Rechtfertigung als „innere Verwand-

Feststellung Nr.I (a.a.0
3° Feststellung Nr.2 (a.a.0
373 Feststellung Nr.3 (a.a.0.
34 Anhang Nr. (a.a.0.
35 Anhang Nr. a.a.0
16 Ebd
A Werner Klän, Zur Annahme der (Gemeilnsamen Erklärung ZUr Rechtfertigungslehre, ıIn

ELK-Informatıionen (ZE ahrgang, Julı  ugus S.22f. .73
38 ntwort Nr.1,
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lung des Menschen’’* 1mM Anhang be1 der Erläuterung des „sımul 1ustus el
peccator” uneingeschränkt übernommen: ‚„ Wır sınd wahrha und innerlich
erneuert Urc das iırken des eılıgen Geılistes und Jeıben immer VOIN SEe1-
191% iırken In uns abhängıg.270  Gottfried Martens  lung des Menschen’””® im Anhang bei der Erläuterung des „simul iustus et  peccator” uneingeschränkt übernommen: „Wir sind wahrhaft und innerlich  erneuert durch das Wirken des Heiligen Geistes und bleiben immer von sei-  nem Wirken in uns abhängig. ... Die Gerechtfertigten bleiben in diesem Sin-  ne [sic!!] nicht Sünder.”“ Auch das „Sündersein” des Christen wird gut  tridentinisch definiert: Es wird verwiesen auf „die beständige Gefährdung,  die von der Macht der Sünde und ihrer Wirksamkeit im Christen ausgeht. In-  soweit [sic!!] können Lutheraner und Katholiken gemeinsam den Christen  als simul iustus et peccator verstehen”.“! Der Christ als innerlich Erneuerter  und durch die Macht der Sünde Gefährdeter — wenn man mit solch einem In-  halt das simul iustus et peccator als gemeinsam aussagbar zu retten versucht,  dann erweist sich dieses „simul” als hohle Formel, wird damit etwas völlig  anderes zum Ausdruck gebracht, als dies lutherische Theologie, ausgehend  von der Dialektik von Gesetz und Evangelium, mit diesem Begriff eigentlich  aussagen wollte. Der Anstoß, den das „simul” in seiner eigentlichen Bedeu-  tung auf seiten Roms erregte, konnte nur so beseitigt werden, daß die luthe-  rische Seite den eigentlichen Sinn dieser Aussage preisgab*. Insofern lassen  sich die Aussagen des Anhangs zur GE an diesem Punkt nur als Ver-  schlimmbesserung bezeichnen.“  Ähnliches läßt sich auch bei der Behandlung des Themas „Konku-  piszenz” im zweiten Unterabschnitt beobachten. Im Unterschied zum Unter-  abschnitt A, in dem auf eine Darlegung der lutherischen Position ganz ver-  39  Ebd.  40  Anhang Nr. 2A (a.a.O. S.260). Kardinal Ratzinger bringt den Sinn dieser Aussage in dem  oben erwähnten Interview auf den Punkt: „Wenn einer nicht gerecht ist, ist er auch nicht  gerechtfertigt“ (zitiert bei Heike Schmoll: Lutherische Grundaussagen aufgegeben. Die Un-  terzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, in: FAZ, 29.7.1999,  S.16 [im folgenden: Schmoll, Grundaussagen]). — Soviel zu Röm 4,5!  41  Ebd  42  Es sei noch einmal daran erinnert, daß Rom in seiner Antwort vom 25.6.1998 ausdrücklich  betont, es sehe sich nicht dazu in der Lage, zu erklären, die „Lehre über das ‚simul iustus et  peccator‘ sei in der aktuellen Fassung, in der sie in der ‚Gemeinsamen Erklärung‘ vorgelegt  wird, nicht von den Anathemata ... der tridentinischen Dekrete über die Ursünde und die  Rechtfertigung betroffen.” (Antwort Nr.1, S.1) Insofern muß man die Aussagen des Anhangs  als weiterführende Interpretation und damit sachlich als Preisgabe des in GE noch Festgehal-  tenen werten. Eben dies bestätigt auch Kardinal Ratzinger in dem oben erwähnten Interview,  wenn er ausdrücklich betont: „Der Wahrheitswert der Exkommunikationen von Trient bleibt  so.‘ Nur wenn die lutherische Rechtfertigungslehre, „wie sie heute dargelegt wird“, diesem  Maßstab genügt, treffen sie „die Exkommunikationen von Trient auf diesem Gebiet nicht“  (zitiert bei Schmoll, Grundaussagen S.16).  43  Thomas Kaufmann, Nur vordergründig einer lutherischen Position angenähert, in: FAZ,  19.6.1999, S.11 (im folgenden: Kaufmann, Vordergründig) weist zu Recht darauf hin, daß im  Annex im Unterschied zur GE bei der Frage des „simul iustus et peccator“ „eine der beiden  konfessionellen Positionen selbst zur gemeinsamen erklärt“ wird: „was nach der GE allein  die römisch-katholische, Trienter Sicht war, wird jetzt im offenen Widerspruch zum — in der  GE noch korrekt wiedergegebenen — lutherischen Bekenntnis zur gemeinsamen Lehre erklärt  und zugleich zur offiziellen Interpretationsnorm der lutherischen Aussagen in der GE selbst.“DIie Gerechtfertigten bleiben in diesem S1n-

sıc!!] nıcht Sünder.’?“° uch das „‚Sünderseın” des Chrıisten wırd gul
triıdentinısch definiert: Es wıird verwiesen auf „dıe beständıge Gefährdung,
dıe VON der acC der un! und iıhrer Wırksamkeıiıt 1m Chrısten ausgeht. In-
sSOwelt SICH! können 1 utheraner und Katholıken geme1ınsam den Chrıisten
als sımul IUSEIUS el verstehen” “ Der Chrıist als innerlıch Erneuerter
und Urc dıeCder Uun: (jefährdeter WEeNnNn INan mıt SOIC einem In-
halt das sSımul lustus ef qals gemeınsam aussagbar reiten versucht,
dann erwelst sıch dieses „Sımul” als ormel, wırd damıt völlıg
anderes ZU Ausdruck gebracht, als dies lutherische Theologıe, ausgehend
VON der Dialektik VONN (jesetz7 und kvangelıum, mıt diesem Begrıiff eıgentlıch

wollte Der Anstoß, den das „sSımul” In selner e1igentlichen edeu-
t(ung auftf se1ıten Ooms erregle, konnte 1Ur beseıtigt werden, daß dıe e-
rische Seıte den eigentliıchen Sinn dieser Aussage preisgab*“. Insofern lassen
sıch die Aussagen des Anhangs ZUT diesem un 1U als Ver-
schlımmbesserung bezeichnen .“

Ahnliches äßt sıch auch be1l der Behandlung des Ihemas ONKU-
pISZENZ ” 1m zweıten Unterabschnıiıtt beobachten Im Unterschie: ZU Unter-
abschnıiıtt A’ INn dem auf eiıne Darlegung der lutherischen Posıtion Sanz VOI-

Ebd
Anhang Nr. (a.a.0 ardına)| Ratzinger bringt den ınn dieser Aussage In dem
ben erwähnten Interview autf den un ‚„„Wenn einer nıcht gerecht Ist, ist auch nıcht
gerechtfertigt“ (zıtıert be1 el Schmall: Lutherische Grundaussagen aufgegeben. DIie Un-
terzeichnung der Gemeinsamen Erklärung ZUuTrT Rechtfertigungslehre, In FAL, 29,7.1999,
S.T6 ım folgenden: Schmoll, Grundaussagen]). SOovıel Röm 4,5!

41 Ebd
Es se1 och einmal daran erinnert, daß Rom In seiıner ntwort VO 5.6.1998 ausdrücklıch
betont, sehe sıch nıcht azu In der Lage, erklären, die LEeNFe ber das ‚sımul 1ustus el
peccator' se1 In der aktuellen Fassung, in der s1e ın der ‚Gemeinsamen Erklärung‘ vorgelegt
wird, nıcht VON den Anathemata270  Gottfried Martens  lung des Menschen’””® im Anhang bei der Erläuterung des „simul iustus et  peccator” uneingeschränkt übernommen: „Wir sind wahrhaft und innerlich  erneuert durch das Wirken des Heiligen Geistes und bleiben immer von sei-  nem Wirken in uns abhängig. ... Die Gerechtfertigten bleiben in diesem Sin-  ne [sic!!] nicht Sünder.”“ Auch das „Sündersein” des Christen wird gut  tridentinisch definiert: Es wird verwiesen auf „die beständige Gefährdung,  die von der Macht der Sünde und ihrer Wirksamkeit im Christen ausgeht. In-  soweit [sic!!] können Lutheraner und Katholiken gemeinsam den Christen  als simul iustus et peccator verstehen”.“! Der Christ als innerlich Erneuerter  und durch die Macht der Sünde Gefährdeter — wenn man mit solch einem In-  halt das simul iustus et peccator als gemeinsam aussagbar zu retten versucht,  dann erweist sich dieses „simul” als hohle Formel, wird damit etwas völlig  anderes zum Ausdruck gebracht, als dies lutherische Theologie, ausgehend  von der Dialektik von Gesetz und Evangelium, mit diesem Begriff eigentlich  aussagen wollte. Der Anstoß, den das „simul” in seiner eigentlichen Bedeu-  tung auf seiten Roms erregte, konnte nur so beseitigt werden, daß die luthe-  rische Seite den eigentlichen Sinn dieser Aussage preisgab*. Insofern lassen  sich die Aussagen des Anhangs zur GE an diesem Punkt nur als Ver-  schlimmbesserung bezeichnen.“  Ähnliches läßt sich auch bei der Behandlung des Themas „Konku-  piszenz” im zweiten Unterabschnitt beobachten. Im Unterschied zum Unter-  abschnitt A, in dem auf eine Darlegung der lutherischen Position ganz ver-  39  Ebd.  40  Anhang Nr. 2A (a.a.O. S.260). Kardinal Ratzinger bringt den Sinn dieser Aussage in dem  oben erwähnten Interview auf den Punkt: „Wenn einer nicht gerecht ist, ist er auch nicht  gerechtfertigt“ (zitiert bei Heike Schmoll: Lutherische Grundaussagen aufgegeben. Die Un-  terzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, in: FAZ, 29.7.1999,  S.16 [im folgenden: Schmoll, Grundaussagen]). — Soviel zu Röm 4,5!  41  Ebd  42  Es sei noch einmal daran erinnert, daß Rom in seiner Antwort vom 25.6.1998 ausdrücklich  betont, es sehe sich nicht dazu in der Lage, zu erklären, die „Lehre über das ‚simul iustus et  peccator‘ sei in der aktuellen Fassung, in der sie in der ‚Gemeinsamen Erklärung‘ vorgelegt  wird, nicht von den Anathemata ... der tridentinischen Dekrete über die Ursünde und die  Rechtfertigung betroffen.” (Antwort Nr.1, S.1) Insofern muß man die Aussagen des Anhangs  als weiterführende Interpretation und damit sachlich als Preisgabe des in GE noch Festgehal-  tenen werten. Eben dies bestätigt auch Kardinal Ratzinger in dem oben erwähnten Interview,  wenn er ausdrücklich betont: „Der Wahrheitswert der Exkommunikationen von Trient bleibt  so.‘ Nur wenn die lutherische Rechtfertigungslehre, „wie sie heute dargelegt wird“, diesem  Maßstab genügt, treffen sie „die Exkommunikationen von Trient auf diesem Gebiet nicht“  (zitiert bei Schmoll, Grundaussagen S.16).  43  Thomas Kaufmann, Nur vordergründig einer lutherischen Position angenähert, in: FAZ,  19.6.1999, S.11 (im folgenden: Kaufmann, Vordergründig) weist zu Recht darauf hin, daß im  Annex im Unterschied zur GE bei der Frage des „simul iustus et peccator“ „eine der beiden  konfessionellen Positionen selbst zur gemeinsamen erklärt“ wird: „was nach der GE allein  die römisch-katholische, Trienter Sicht war, wird jetzt im offenen Widerspruch zum — in der  GE noch korrekt wiedergegebenen — lutherischen Bekenntnis zur gemeinsamen Lehre erklärt  und zugleich zur offiziellen Interpretationsnorm der lutherischen Aussagen in der GE selbst.“der trıdentinischen Dekrete ber die Ursünde und dıe
Rechtfertigung betroffen.” ntwor! Nr. } nsofern muß INnan die Aussagen des Anhangs
als weıterführende Interpretation und damıt SaC  1C| als Preisgabe des In och Festgehal-
enen erten Eben 1e6$ bestätigt uch Kardınal Ratzinger In dem ben erwähnten Interview,
WEeNNn ausdruc  ıch betont DEr Wahrheitswert der Exkommunikatıiıonen VonNn TIrıent bleıibt

Nur WENN dıe lutherische Rechtfertigungslehre, „WIe s$1e eute dargelegt wıird““, diesem
Maßstabh genügt, Treifen S1e. .„die Exkommunikationen VonNn Trient auf diesem Geblet nıcht““
zıtlert be1l Schmoll, Grundaussagen S:16)

43 OmMaAas Kaufmann, Nur vordergründig einer lutherischen Posıtion angenähert, In VFAZ
19  O 999, S_ 11 (ım folgenden: Kaufmann, Vordergründig) welst ecCc darauf hın, daß im
Annex 1m Unterschie: ZUT be1 der rage des „sımul iustus el peccator” „eıine der beiıden
konfessionellen Posıtionen selbst ZUT gemeinsamen erklärt“ wiırd: ‚„Was ach der alleın
dıie römisch-katholısche, Trienter 1C WAäl, wird jetzt 1m ffenen Wıderspruch ZU in der

och korrekt wiedergegebenen lutherischen Bekenntnis ZUT gemeinsamen Tre rklärt
und zugle1ic ZUTr offiziellen Interpretationsnorm der lutherischen Aussagen ın der selbs
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zichtet wiırd, werden ın diesem zweıten Unterabschnıitt immerhın el OsS1-
t1ionen noch eıinmal urz dargestellt, bevor dıe lutherische Seıte Sanz auf dıe
tridentinische Dıktion einschwenkt: Nachdem zunächst noch das egehren
des Menschen nach Ilutherischem Verständnıis als un! beschrieben wird,
erkennt die lutherische Seıte gleich darauf d „daß dıie eglerde ZU 1NTalls-
tOr der un werden kann  Z und übernımmt das Verständnis der
Konkupiszenz als „Neigung  O Hatte dıe noch festgestellt, daß „nach
katholischer Überzeugung ZU Zustandekommen menschlıcher Sünden ein
personales FElement gehört””®®, bekennt 198088 auch dıe utherısche Seıte 1im
„Anhan „Dıie un: hat personalen Charakter’“/ W ds zumındest nach
römisch-katholısche: Verständnıis sovıe] heißen dürfte, daß Voraussetzung
für die un eine wiıllentlich: Zustimmung des Menschen ist.“® uch die
anschlıeßende Anspielung auf 11 1mM selben Unterabschnitt B49 ann da-

nıcht mehr retten, Was mıt der UÜbernahme eines solchen ‘ mora-
ıschen Sündenverständnisses preisgegeben worden W arl.

Auch VoNn dem prozeßhaft gedachten Verständnıiıs der Rechtfertigung VCI-

INa sıch die Darstellung des „Anhangs” nıcht lösen: War wırd ıtreulı-
cherweılse das Endgerıicht ın Unterabschnıiıtt in den 16 und
thematıisıert; doch wırd dıe eigentlıch entscheidende rage darın gerade Ööf-
fengelassen: aufgrund ecSsSSCIl denn e1in Mensch 1M Endgericht fre1igespro-
chen wırd DZW WeTI oder Wäds den Menschen denn NUun letztlich 1im Endgericht
Gottes retitet Behandelt wırd 11UT dıe rage der Bewertung der er 1im
Endgericht: Gott wiıird dort ‚alles annehmen Was In uUuNsSseTITeCIN en und
JIun seinem ıllen entspricht. ber a  es. W as unrecht in uUunNnserem en ist,
wırd aufgedeckt und nıcht In das ew1ge en eingehen.”””® Wenn der „An-
han  27 daraufhın als eleg einen Satz AQUus zıtiert, zeıgt der Kontext,
dUus dem dieser Satz in nNninomme Ist, sehr eutlıc W as 1mM „An-
han  27 demgegenüber ‚„„Wann jemand dıie gulte Werk in den Artıkel der
Rechtfertigung zıehen, seine Gerechtigkeıt oder das Vertrauen der Selıgkeıt
darauf setizen, damıt dıe na (jottes vordiıenen und dadurch selıg werden
wöllen, 1erauf nıcht WIT, sondern Sagl Paulus selbst und WIEeCderTrNOItSs
ZU drıttenmal Phılıp. $ daß einem olchen Menschen se1ine Werk nıcht al-

Anhang Nr. (a.a.0O
45 Ebd

30:; Hervorhebung VO ert.
47 Anhang Nr. (a.a.QO.
48 Vgl hlerzu Martens, Fortschrı 175 Eben 1e6s bestätigt auch ardına)| KRatzınger ın se1-

NCN Interview, Wenn dıe GemelLnsame Feststellung ZU ema „Sünde‘ erläutert und
erklärt, ‚„„daß dıe Uun!| eine personale Wırklichkeit ist und daß olglıc der ensch nıcht
Sünder 1m wirklıchen Sinne Ist, WEeNnNn nıcht persönlıche un!De: zıtiert be1 Schmoll.
Grundaussagen 516
Vgl Anhang Nr. (a.a.0
Anhang Nr. a.a.0
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lein unnützlıch und hıinderlıch, sondern auch schädlıch sein.””>! och der Be-
ZUS auftf Philıpper fehlte schon in der selber völlig??; ebenso verzichtet
auch der „Anhan darauf, das Verhältnıs VoN Glaube und erken hinsıcht-
ıch des Endgerichts thematısıeren. Ble1ibt dıe Darstellung des Anhangs
damıt für eın prozessuales Rechtfertigungsverständnıs offen WENN S1e 6S

nıcht e nahelegt ist auch mıt der Eiınbringung des „sola fd”
Unterabschnitt wen1g oder Sal nıchts>zumal nıcht erkennen
ist, in welchem Sınne der Glaube hıer eigentlıch verstanden wIırd. uch dıe
/ıtate AaUus den lutherischen Bekenntnisschrıiıften den Ihemen C OUDEC-
rat10” und „Bewahren der nade  27 in den Unterabschnıitten und D5'% WIe-
der andelt sıch besondere römıiısch-katholısche „Anlıegen" eKOom-
LL in diesem „prozessualen” Zusammenhang, ın den S1e. 1imM „Anhan EG:
stellt werden, einen SanzZ anderen Sinn, als S1e ıhn 1M Kontext der Dialektik
VON (jesetz und Evangelıum, in dem S1e 1n den Bekenntnissen ursprünglıch
stehen, eigentliıch haben?*: eutlic vorausgesetzt wırd dort ämlıch eın
imputatıves Verständnıs der Rechtfertigung, das sıch mıt dem trıdentinıi-
schen Wiırklıchkeitsverständnıis gerade nıcht vereinbaren äßt Von eT. äßt
der 5  nhang  27 1m übrigen auch dıe Antwort auf die rage offen, weshalb die
Verwerfung In 1V.35 dıe römiısch-katholische Posıtıon, W1Ie S1e auch
in der noch einmal entfaltet wird>>, 1Un nıcht mehr treife, W CN dort
e1 ‚„„Weıl dann aUus (Gjottes Wort offenbar, daß der Glaube das eigentlıche
ein1ıge Miıttel 1ist, ardurc Gerechtigkeıit und Selıgkeıt nıcht alleın
entpfangen, sondern auch VOIN Gott erhalten Wiırd, soll ıllıch verwortfen WCI-

den, das 1mM Irıentischen Concılıo gescChlossen und W das mehr uf d1esel-
be Meınung gerichtet worden, da uUNseIc Werk dıe Selıgkeıt erhalten,
oder daß dıe entpfangene Gerechtigkeıt des auDens oder auch der Glaube
selbst Hrc NsSsere Werk entweder gänzlıc. oder ja AT Teıl erhalten und
bewahret werden >

51 1V,37
Vgl Stellungnahme S5.189

53 Vgl nhang Nr. und (a.a.0
Vgl hilierzu meıne Ausführungen ber „„Das ema ‚Rechtfertigung‘ be1 artın emnı1tz
un! In der Konkordienfo  el ın Gottfried Martens, DIie Rechtfertigung des Sünders
Rettungshandeln Gottes der hıstorısches Interpretament”? Grundentscheidungen Iutherischer
Theologıe und Kırche be1l der Behandlung des I hemas ‚Rechtfertigung‘ 1im ökumenischen
ontext Band 64), Göttingen 992 (1im folgenden: Martens, Rechtfertigung),
RT Zugeben muß INan e1 allerdings auch, daß die Darstellung der Konkor-
dienformel ZU ema „Rechtfertigung” durchaus auch Schwachstellen aufweist WIe etiwa
die Problematı der Isolıerung der subjektiven Perspektive der Rechtfertigung und bestimm-

elzıte 1Im Glaubensverständnis, dıie be1l Martın emn17z in seinen Schriften gul
trıdentinıschen Argumentationen führen können (vgl hıerzu Martens, Rechtfertigung S .96-
104) Ob CS allerdings ökumeniısch hılfreich ist, gerade auf solche Schwachstellen In der
Argumentatıon auf Iutherischer Seıite eiınen ONnsens gründen, ich für sehr iraglıch!

\ Vgl
1V353
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In den beiden etzten Abschnıtten des „Anhangs” werden schlıeblic

noch 7WEe]1 Fragen benannt, dıe nıcht alleın in der römisch-katholischen Anf-
WOTItT angesprochen, sondern WE auch mıt gegensätzlıcher Intention
auch auf lutherischer Seıite krıtisch behandelt worden Be1 der rage,
ob dıe Rechtfertigungslehre eın unverzıchtbares Kriteriıum (SO GE) oder das
Kriteriıum ZUT Prüfung er christlıchen Tre (SO noch 1m ersten Entwurf
der GE) sel, einıgt INan sıch 1m 99-  nhang  ‚27 darauf, den Artıkel nunmehr ganz
wegzulassen: |DIie Rechtfertigungslehre ist Maßstab oder Prüfstein des
christliıchen Glaubens.”>’ IDDem lutherischen nlıegen kommt 111a sodann
mıt dem Satz „Keıne re darf diesem Krıteriıum wıderspre-
chen  'nsg Dies ist in der lat gegenüber der ein deutlıcher Fortschritt.
Gleich darauf wıird dann jedoch wıeder der unbestimmte Artıkel ZUT Kenn-
zeichnung der Rechtfertigungslehre eingeführt: S1ıe ist eın Kriteriıum und
hat als solche Aihre Wahrheit’.” bschließend versucht der „Anhang’”, Ver-
stımmungen beseıtigen, dıe aufgrund der Hınterfragung des ADb-
stımmungsverfahrens innerhalb des I1LWB Urc dıe Antwort des Vatıkans
VO 256 auf evangelıscher Seıte entstanden e1 wiıird dıe eigentlı-
che sachlıche Anfrage der römıschen Seıte nach dem Kirchesein des LWB
und der ekklesiologıschen Relevanz der dort getroffenen Entscheidungen
ausgeklammert und dessen auf dıe partnerschaftlıche orm des Dıalogs
und den gegenseıltiıgen Respekt VOT den jeweılıgen Verfahrenswelsen verwle-
sen®® IDie Ex1istenz „unterschiedlicher Auffassungen VoN der Autorität In der
Kirche?’®' wiıird In diıesem Zusammenhang ZW. erwähnt:; daß hlerın eiInes der
SalZ entsche1ıdenden Hındernisse auf dem weıteren Weg ZUT kırchlıchen
Eınheıit bestehen dürfte, wırd dagegen nıcht angesprochen dies hätte dıe
uphorıe, mıt der der „Anhan der kırchlichen Offentlichkeit in einer TeS-
sekonferenz Jun1ı 999 vorgestellt wurde, wohl auch sehr SC
dämpft!

In diıeser Pressekonferenz verkündıiıgte Generalsekretär Dr. oko „„dıe
TO Botschaft daß der Lutherische un! und die römisch-katholi1-
sche Kırche dıe rundlage abgeklärt aben, auf der WIT 1UN Urc UNsSCIC

Unterschrift dıe (Jemeinsame Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre bestätigen

5/ Anhang Nr.3 (a.a.0
58 Ebd
59 Ebd

DıIie Behauptung Von Bischof Hans Christian NUu: in der gemeiınsamen Feststellung werde
gesagl, daß „„WIT gegenseıtig diejenıgen Autorıtäten anerkennen, die zuständıg sınd für
Lehrfragen, be1 UuNs die Synoden, be1 den katholiıschen Partnern das päpstlıche Lehramt“”
ans Christian nu Sınd WIT Jetzt auf dem Weg ZUT Eıinheıit”, in ıdea-Spektrum r.26
<A() Juni äßt sıch Text des „Anhang gerade nıcht verıfizıeren. Aner-
kennung und Respekt sıind in diıesem Zusammenhang doch ZweIl sehr verschıiedene Dınge!
Anhang Nr.4 (a.a.0
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können.’°% Bezeichnenderwelse charakterısıerte oko 1mM weıteren In selner
rklärung den Verlauf des Dıalogs als eınen ‚„ Versöhnungsprozeß” und
schloß daraus: ‚„‚ Wenn sıch 1mM NSCHAILU UNSCIC theologische Annäherung
eıne ärkung des (je1lstes der Versöhnung VOT Ort ergeben würde, könnten
UNseIc Kırchen 1n wachsendem aße 1n eiıner Zeıt, in der 6S berall Ze1-
chen der Versöhnung e Instrumenten des Friedens werden. “ DIie
kırchenpolıtischen Diımensionen des Unternehmens der “Geme1insamen Hr-
klärung”, In deren Zusammenhang Lehrverurteilungen dann letztlıch 190088

noch als Ausdruck fehlender Versöhnungsbereıitschaft, Ja des Unfriedens
wahrgenommen werden können, werden hler ebenso unverkennbar eutiic
WIEe der „Erfolgsdruck”, unfer dem dieses Unternehmen letztlıch stand Eben
darum wiıird 1Un nach erfolgtem Rettungsversuch dıe gemeınsame Unter-
zeichnung der wılieder sehr hoch gehängt: An symbolträchtigem (Dit
symbolträchtiger Zeıt, (Oktober ın ugsburg, soll dıe Samıt An:
hang nunmehr unterschrieben werden.

Da das ema „Rechtfertigung” damıt auch kEnde dieses Jahres
noch eiınmal In das Bewußtsein elıner breıteren kırchlichen Öffentlichkeit
rücken wird®?, ist e1 ebenso erfreulıich WIEe dıe intensive Beschäftigung
mıt der ematı dıe In der und 1mM „Anhan gleichermaßen erken-
NCN ist Dies andert jedoch nıchts daran, daß dıe grundlegend unterschiedli-
chen Ansätze in der aCcC weder Uurc dıe noch urc den „Anhan
wirklıch In ihrer Verschiedenheit überwunden werden konnten, Ja dal der
„Anhan ein1ger erireuliıcher Verbesserungen 1m Detaiıl In den esent-
lıchen Fragen eiıne erhebliche „Verschlımmbesserung” gegenüber der
darstellt, indem lutherische Posıtiıonen 1UN noch sehr viel deutlicher als In
der zugunsten trıdentinıschen Denkens preisgegeben werden **

Der Text der Erklärung Von Br oko ann 1Im nterne nachgelesen werden
http://www.lutheranworld.org/news/statd.htm.

63 Es ist bezeichnend, daß ardına| Ratzınger das Fınlenken der I1 utheraner In der Geme1insa-
INCI1 Feststellung egründet: „Selbst für die Lutheraner sSe1 dıe KRechtfertigungslehre eın
empfindlıicher un ‚keine schmerzende unde mehr. uch unter Lutheranern könnten
viele UTr unzulänglıch antworten auf dıe rage, W as enn Rechtfertigung Sse1 DiIies habe eıne
friedliche tmosphäre der Gelassenheit rlaubt, gesteht der ardına) freimütig‘ CAMOLL,
Grundaussagen 16)
Kaufmann, Vordergründig S konstatier! VOIN er in ezug auf den Annex mıit eCcC
„Mıt der gemeinsamen Verwendung lutherischer Formeln geht eıne gemeinsame Rezeption
tridentinischer nhalte einher.““ ardına| Katzınger faßt den Inhalt der Gemeimnsamen eststel-
lung insofern TeTIIEN! WEeNN In dem erwähnten Interview formuliert: ‚„ Wer siıch
der re des Konzıils VOIN Trient wıdersetzt, wıdersetzt sıch der ehre, dem Glauben der
Kırche" zıller! be1l Beutel, Lehramt 5.6)



75Der Rettungsversuch
b INan mıt Jörg aur angesichts der Unterzeichnung der dıe

2I65arnung erinnern muß „Dıie and muß verdorren, dıe dies unterschreı1ıbt
darf dahingestellt bleiben Füglıch bezweiıfelt werden darf jedoch, daß derar-
tige kirchenpolıitische Rettungsversuche, W1IEe S1e uns In Oorm des hler refe-
rıierten „Anhangs” vorgeste werden, tatsächlıc eınen Beıtrag ZUT Vera

ecclesi1ae unıtas elisten vermögen. Iiese wiıird und bleıibt vielmehr dort C1I-

kennbar, in der gottesdienstlichen Versammlung der Gemeıninde „ein
trächtiglich nach reinem Verstand das Evangelıum gepredigt und dıe Sakra-
ment dem gottlıchen Wort gemä gereicht werden’’.° Eben dort und nıcht

(Oktober 999 In ugsburg werden auch In Zukunft immer wıeder die
Entscheidungen über dıe wahre FEinheıiıt der Kırche fallen

65 Jörg Baur, Sınd wir Jetzt auf dem Weg ZUT ınhe1 In idea-Spektrum 1.26 (30 Jun1ı
S 1 ufgrun des Interviews VOIN Kardınal Ratzınger hat Jörg Baur mıiıt Ihomas
Kaufmann mittlerweiıle in einem TIE den Vorsitzenden des Deutschen Natıonalkomitees
des LWB, Bıschof Hırschler, darum gebeten, .„der geplanten Unterzeichnung .  ohne ngs'
VOT kırchendiplomatischen Verstimmungen und hne eu VOT dem Unverständnis einer
fehlorientierten öffentliıchen Meınung‘ entgegenzutreten” zıllıer! in Professoren VOI

Unterzeichnung der rklärung TIE den Vorsitzenden des Lutherischen Weltbundes DIie
Rechtfertigungslehre, ın FALZ, 0.8.1999, 5.4) Ob S1E mıt diıesem TIE dıie
„milleniıumsbedingte Unterzeichnungseuphorie“ Schmoll, Grundaussagen auszurich-
ten vermöOgen, darf ber doch eher bezweifelt werden.

66 VIL2 5.61)


